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1. Satzung zur 18. Änderung der Satzung über die Deckung des Niersverbands-
beitrages in der Stadt Kalkar 

 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
11.04.2019 (GV NRW S. 202), und der §§ 4 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 90), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
23.01.2018 (GV NRW S. 90), hat der Rat der Stadt Kalkar in der Sitzung am 12.12.2019 folgende Sat-
zung zur 18. Änderung der Satzung über die Deckung des Niersverbandsbeitrages in der Stadt Kalkar 
beschlossen: 

 

Art. I 

§ 3 wird wie folgt geändert: 
 
Die Gebühr beträgt je Hektar Grundstücksfläche 19,35 €. 
 

Art. II 

Die Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung zur 18. Änderung der Satzung über die Deckung des Niersverbandsbeitrages 
in der Stadt Kalkar wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kalkar vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kalkar, den 13. Dezember 2019 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 

2. Satzung zur 23. Änderung der Gebührensatzung zur Abwasserbeseitigungs-
satzung der Stadt Kalkar 

 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
11.04.2019 (GV NRW S. 202), der §§ 4, 6 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert Artikel 19 des Gesetzes vom 
23.01.2018 (GV NRW S. 90), der §§ 61, 64 und 65 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeswassergesetz - LWG) vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 02.07.2019 (GV NRW S. 341), hat der Rat der Stadt Kalkar in seiner Sitzung am 
12.12.2019 folgende Satzung zur 23. Änderung der Gebührensatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung 
der Stadt Kalkar beschlossen: 
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Art. I 

§ 3 (1) erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Benutzungsgebühren werden je Kubikmeter Abwasser festgesetzt. Sie betragen jährlich bei 

Einleitung in das öffentliche Kanalnetz 
 

- für Privathaushalte und sonstige  2,03 € 

- für Gewerbe- und Industriebetriebe mit einem Verbrauch 
(jeweils auf die Gesamtmenge bezogen) 
bis 20.000 cbm  2,03 € 
bis 100.000 cbm 1,60 € 
bis 200.000 cbm 1,26 € 
über 200.000 cbm  1,00 € 

- für Privathaushalte und sonstige, die gemäß § 12 Ent- 
 wässerungssatzung der Stadt Kalkar vom 14.04.2003  
 an einem Druckentwässerungsnetz angeschlossen sind 1,52 € 

 
§ 3 a (4) Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
(4) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i. S. d. Abs. 1 

1,02 €. 
 

Art. II 

Die Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung zur 23. Änderung der Gebührensatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung 
der Stadt Kalkar wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kalkar vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kalkar, den 13. Dezember 2019 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 

3. Satzung zur 15. Änderung der Gebührensatzung für die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen der Stadt Kalkar 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
11.04.2019 (GV NRW S. 202), der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
23.01.2018 (GV NRW S. 90) und des § 53 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswas-
sergesetz - LWG) vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
02.07.2019 (GV NRW S. 341), hat der Rat der Stadt Kalkar in seiner Sitzung am 12.12.2019 folgende 
Satzung zur 15. Änderung der Gebührensatzung für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsan-
lagen der Stadt Kalkar beschlossen: 
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Art. I 
 
§ 7 wird wie folgt geändert: 
 
Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen beträgt:  

a) bei Kleinkläranlagen 
 je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes 24,80 € 
 

b) bei abflusslosen Gruben 
 je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes 12,67 € 
 

Art. II 
 
Die Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung zur 15. Änderung der Gebührensatzung für die Entsorgung von Grundstück-
sentwässerungsanlagen der Stadt Kalkar wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kalkar vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kalkar, den 13. Dezember 2019 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 

4. Satzung zur 28. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Abfallentsorgung in der Stadt Kalkar 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
11.04.2019 (GV NRW S. 202), der §§ 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
23.01.2018 (GV NRW S. 90), des § 9 Abs. 1 und 2 des Landesabfallgesetzes vom 21.06.1988 (GV NRW 
S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07.04.2017 (GV NRW S. 442), und in Verbin-
dung mit § 22 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Kalkar hat der Rat der Stadt Kalkar in 
seiner Sitzung am 12.12.2019 folgende Satzung zur 28. Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Abfallentsorgung beschlossen: 
 
 

Art. I 
 
§ 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Es wird eine Gebühr je Einwohner/Einwohnergleichwert und eine Volumengebühr erhoben. Die 

Gebühr beträgt je Einwohner/Einwohnergleichwert 29,00 €. 
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Die Volumengebühr beträgt für 

- ein   60 l-Restmüllgefäß 38,00 € 
- ein 120 l-Restmüllgefäß 76,00 € 
- ein 240 l-Restmüllgefäß 152,00 € 

 
§ 6 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
(5) Je Grundstück werden Behälter zum Einsammeln kompostierbarer Garten- und Küchenabfälle (§ 2 

Abs. 2 c der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Kalkar vom 03.05.1985) zur Verfü-
gung gestellt.  
 
Die Gebühren betragen jährlich für 

- ein 120 l-Biogefäß 82,00 € 
- ein 240 l-Biogefäß 164,00 € 

 
 

Art. II 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung zur 28. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Ab-
fallentsorgung in der Stadt Kalkar wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kalkar vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kalkar, den 13. Dezember 2019 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 


